
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung eines 
Kurbeitrages 

 
 
 

Auf Grund der Art. 2 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die 
Gemeinde Grafenwiesen folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die 
Erhebung eines Kurbeitrages vom 31.08.1983 in der Fassung vom 21.11.2001: 
 
 
 
§ 1 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Kurgebiet ist das Gemeindegebiet.“ 
 
 
 
§ 2 In-Kraft-Treten 
 
„Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.“ 
 
 
 
 
Grafenwiesen, 22.12.2005 
Gemeinde Grafenwiesen 
 
 
......................................... 
Josef Dachs 
Erster Bürgermeister 


